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Gemeinde Mertendorf
Verbandsgemeinde Wethautal
Corseburger Weg 11
06721 Osterfeld

Vorentwurf
VbBP Nr. 5
Gewerbegebiet OT Seiselitz

Frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit nach
§ 3 Abs. 1 BauGB

Ihle

1.8.            Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gemäß § 9 (1)  21 BauGB

1.8.1.         Gemäß Darstellung auf der Planzeichnung wird  ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu
Gunsten der MITNETZ Strom festgesetzt.
Die Flächen sind von jeglicher Überbauung, Überschüttung und Bepflanzung  freizuhalten.
Eine Befestigung als Verkehrsfläche ist zulässig.

II.      Hinweise

Umweltschadensgesetz
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bau- bzw. Abbruchvorhaben, das Umweltschadensgesetz und
das Artenschutzrecht zu beachten sind.
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die §§ 19 und 39 BNatSchG i.V.m. dem
Umweltschadensgesetz (vom 10.05.2007, BGBl. I S. 666) sowie auf die §§ 44 und 45 BNatschG
verwiesen. Artenschutzrechtliche Verstöße sind auszuschließen

Denkmalschutz
Die gesetzliche Meldepflicht im Falle unerwartet freigelegter archäologischer Kulturdenkmale ist zu
beachten.
Nach § 9 (3) des Denkmalschutzgesetzes für Sachsen-Anhalt sind Befunde mit den Merkmalen eines
Kulturdenkmals bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen. Eine
wissenschaftliche Untersuchung durch das o. g. Landesamt oder von ihm Beauftragte ist zu
ermöglichen. Innerhalt dieses Zeitraumes wird über das weitere Vorgehen entschieden.

12.02.2026

Aufgestellt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB aufgrund  des Aufstellungsbeschlusses des Gemeinde-
rates der Gemeinde Mertendorf  in seiner öffentlichen Sitzung am  06.03.2025
(Beschluss Nr.               )
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im
Amtsblatt Heimatspiegel am 04.12.2025 Ausgabe  24/2025.
Die Bekanntmachung im Internet erfolgte unter
https://www.vgem-wethautal.de/de/bekanntmachungen-mertendorf.html

Mertendorf, den

    
Siegel                 Bürgermeister

Der Gemeinderat der Gemeinde Mertendorf  hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung
am                       Beschluss Nr.                        ) den Entwurf des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit der Begründung beschlossen
und zur Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Mertendorf, den

Siegel                     Bürgermeister

Die Satzung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A),
dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C) wird hiermit ausgefertigt.

Mertendorf, den

Siegel                      Bürgermeister

Der Gemeinderat der Gemeinde Mertendorf  hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen
der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am
in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung geprüft. Das Ergebnis ist mit Schreiben vom
mitgeteilt worden.

Mertendorf, den

Siegel                  Bürgermeister

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Test (Teil
B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan Teil C  wurde  in der öffentlichen Gemeinderatsitzung der
Gemeinde Mertendorf am                    vom Gemeinderat als Satzung beschlossen.
Die Begründung mit dem Umweltbericht mit Datum vom                wurde mit Beschluss des Gemeinderates
vom                    gebilligt.

Mertendorf, den

Siegel                   Bürgermeister

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden
sind mit Schreiben  vom            zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
aufgefordert worden.

Merendorf, den

Siegel                  Bürgermeister

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist mit Schreiben
vom                beteiligt worden.

Mertendorf,  den

Siegel                  Bürgermeister

Die Entwürfe des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B)  und dem Vorhaben- und Erschließungsplan Teil C sowie die
Begründung mit dem Umweltbericht und die umweltrelevanten Stellungnahmen, sowie die
Immissionsprognose  haben während folgender Zeiten:
Montag 8.00-12.00 Uhr und 13.00-15.00 Uhr
Dienstag 8.00-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Mittwoch       8.00-12.00 Uhr und 13.00-15.00 Uhr
Donnerstag 8.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Freitag 8.00-12.00 Uhr
in der Verbandsgemeinde Wethautal, Corseburger Weg 11, 06721 Osterfeld,  Zimmer ????
zu Jedermanns Einsicht nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können,
am            im Amtsblatt               bzw.  im Internet unter www.verbgem-wethautal.de bekannt
gemacht worden. Die Auslegungsunterlagen konnten während des Auslegungszeitraumes
im Internet unter  www.verbgem-wethautal.de über das Internet-Portal des Landes
Sachsen-Anhalt unter der Adresse
http://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html eingesehen werden.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
unberücksichtigt bleiben können, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Mertendorf, den

Siegel               Bürgermeister

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben  vom
zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert worden.

Mertendorf, den

Siegel               Bürgermeister

Der Gemeinderat der Gemeinde Mertendorf hat am             den Beschluss über die
Zwischenabwägung gefasst und den Entwurf des Vorhanbenbezogenen Bebauungsplanes
mit Begründung  und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Mertendorf, den

Siegel               Bürgermeister

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB  ist durch öffentliche Auslegung  vom
                                durchgeführt worden. Die Bekanntmachung im Amtsblatt erfolgte am
Ausgabe      und im Internet unter www......

Mertendorf, den

Siegel               Bürgermeister

Die Genehmigung der Satzung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde durch die höhere
Verwaltungsbehörde  gemäß Verfügung vom
mit Aktenzeichen:
mit Auflagen/ Maßgaben erteilt.

Naumburg (Saale) , den

Siegel

Die Erteilung der Genehmigung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie die Stelle,
bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann
und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am .....................
im ..................................................
im Internet unter  www. ..................... ...................- ortsüblich bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung und den Fristlauf der Verletzung von
 Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen
 (§214 und 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am .................... in Kraft getreten.

Mertendorf, den

Siegel               Bürgermeister

Planzeichenerklärung
1.

Gebäude

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Legende Vorhaben- und Erschließungsplan Teil C
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1

Verkehrsfläche

Nadel-, Laubbaum, Strauch, Hecke
innerhalb der Flächen mit Pflanzbindung

Planzeichen Leitungsbestand
                       NS
Stromkabel  MS
                       Telekommunikation

Fernmelde-, Telekom-Freileitung

Lagerflächen/ Lagerboxen

RW - Leitung

Gastank

Trinkwasserleitung
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Medienübergabestation
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PKW-Stellplätze

Gemeinde Mertendorf
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. ?? "Gewerbegebiet OT Seiselitz"

-  Geltungsbereich  und  Bestandteile der Satzung

(1)  Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist identisch mit der Fläche des
Vorhaben- und Erschließungsplanes "Gewerbegebiet OT Seiselitz" mit den Flurstücken 576 und
258 der Flur 5 in der Gemarkung Utenbach.

(2)     Die Satzung setzt sich  zusammen aus folgenden Unterlagen:
- Planzeichnung Teil A Maßstab  1 : 1000
- Textlichen Festsetzungen Teil B
- Vorhaben- und Erschließungsplan Teil C

II      Textliche Festsetzungen Teil B

1. Planungsrechtliche Festsetzungen für den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan (VbBP)

1.1.      Art der baulichen Nutzung  gemäß  § 9 (1) 1 BauGB

1.1.1. Das Gebiet des VbBP wird als eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO
festgesetzt.

1.2.      Maß der baulichen Nutzung gemäß  § 9 (1) 1 BauGB, 16 und 19
BauNVO

1.2.1. Die maximale Firsthöhe (FH) für Gebäude wird auf 7,5 m begrenzt. Die Höhe technisch
notwendiger Anlagen (wie z.B. Siloanlagen u.ä.) wird nicht begrenzt.

      Als Bezugspunkt dient das arithmetische Mittel des anstehenden Geländes im Bereich des
                  zu errichtenden Bauwerkes vor Beginn der Bauarbeiten.

1.2.2. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird  auf maximal 0,73 begrenzt.

1.2.3. Die Zahl der Vollgeschosse wird auf ein Vollgeschoss begrenzt. Auf einer Fläche von max.
200 m² ist eine zweigeschossige Bebauung zulässig.

1.3.      Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
                 gemäß § 9 (1) BauGB und § 23 BauNVO

1.3.1. Die Errichtung von Gebäuden ist nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. Technische
Nebenanlagen (z.B. Behälter bzw. Lagerboxen) und Nebenanlage in Form von Gebäuden
dürfen auch außerhalb der Baugrenzen (jedoch innerhalb der Flächen des
Gewerbegebietes, nicht im Bereich der Flächen mit Pflanzbindung) errichtet werden.

1.3.2. Ausnahmsweise ist die Überschreitung der Baugrenzen innerhalb der als Gewerbegebiet
ausgewiesen Fläche (nicht im Bereich von Flächen mit Pflanzbindung) zulässig, wenn
technologische Prozesse dies erfordern.

1.4.      Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen gemäß § 12 und 14 BauNVO

1.4.1. Stellplätze und Nebenanlagen dürfen auch außerhalb der Baugrenzen, jedoch nicht in
Flächen mit Pflanzbindung   errichtet werden.

1.6.            Grünflächen gemäß § 9 (1) Abs. 1 Nr. 15  BauGB

1.6.1. Die nicht überbauten Flächen sind als Rasenfläche anzulegen oder mit Bodendeckern zu
bepflanzen.

1.7.            Flächen zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern gemäß
                  § 9 (1) Abs. 25a BauGB

1.7.1. Auf den Flächen mit Pflanzgebot sind Gehölzpflanzungen vorzunehmen. Die genauen
Festlegungen dazu trifft der VEP

2.1. Planungsrechtliche Festsetzungen für den Geltungsbereich des Vorhaben- und
             Erschließungsplanes (VEP)

2.1        Art der baulichen Nutzung  gemäß  § 9 (1) 1 BauGB

2.1.1     Zulässig sind Gebäude und Anlagen, die hinsichtlich der Nutzung der  Firma Benno Hölbing 
Dienstleistungsunternehmen zuzuordnen sind. Im Einzelnen sind nur solche Vorhaben 
zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2.1.2     Die Regelbetriebszeiten werden mit 6.30 Uhr - 20.00 Uhr werktags festgesetzt.
Abweichende Betriebszeiten sind nur für Havariedienste (auch nachts oder an Sonn- und
Feiertagen) zulässig.

2.1.3     Der max. zulässige Schallinnenpegel der Halle LC1I; darf im Mittel 80 dB(A) nicht überschreiten.
Für die Halle wird ein Mindestfassadenschalldämmmaß von R'C1W;  = 22 dB festgesetzt (LQ2).

2.1.4     Für den Planbetrieb der Gesamtanlage entspricht der Zusatzlast - siehe Gutachten sind die
folgend aufgeführten Schallquellen relevant (Verortung siehe Plan Teil C.- Immissionsquellen):
· EQ1: zulässig ist innerhalb der festgesetzten Betriebszeit (1.2.4.) am bezeichneten Standort

ein max. Schallleistungspegel LC1W; = 116,6 dB(A) mit Nutzungszeiten von bis zu 0,25 h
werktags, tagsüber ohne kurzzeitige Geräuschspitzen;

· EQ2, EQ3: zulässig ist im Alternativbetrieb zu EQ1 innerhalb der festgesetzten Betriebszeit
(1.2.4.) ein Schallleistungspegel von max. LC1W; = 107,4 dB(A) mit Nutzungszeiten von bis
zu 2,0 h, bei einem Schallleistungspegel von max. LW = 93,0 dB(A) von bis zu 8,0 h,
werktags ohne kurzzeitige Geräuschspitzen;

· Zulässig sind max. 6 LKW- Fahrten (max. 15 t)  entlang des Fahrweges  LQ1 während der
festgesetzten Betriebszeiten (1.2.4.) mit einem längen- und wirkzeitbezogenen
Schall-leistungspegel LWA.1h von 63 dB(A)/m sowie Maximal-Schallleistungen von LW.max =
108 dB(A).

· FQ1: zulässig ist innerhalb der festgesetzten Betriebszeiten (1.2.4.) ein max.
Schalleistungspegel von LC1W; = 106,8 dB(A) für  die Beladeaktivitäten der Schüttboxen
mittels Radlader von bis zu 1 h mit kurzzeitigen Geräuschspitzen von maximal LW.max = 117
dB(A).

· P1: zulässig sind gemäß Planzeichnung Teil C 3 PKW-Stellplätze und insgesamt maximal 6
Stellplatz-Wechsel werktags, tagsüber zwischen 06.30 und 20.00 Uhr;

· P2: zulässig ist ein LKW-Parkplatz, mit insgesamt bis zu 12 Stellplatz-Wechseln (6
LKW-Fahrten) pro Werktag, tagsüber zwischen 07.00 und 20.00 Uhr;

· Z1: zulässig sind die PKW-Fahrten von P1 zur Grundstückszufahrt (siehe Planteil C-
Immissionsquellen tagsüber zwischen 6.30 Uhr und 20.00 Uhr

· Nach Inbetriebnahme der Anlagen im Bereich des VEP sind am bisherigen Standort der
Firma Hölbing in Seiselitz Dorfstraße 7 jegliche gewerbliche Aktivitäten unzulässig.

2.2            Ver- und Entsorgung  gemäß § 9 (1) 12 BauGB

2.2.1        Für die  Absicherung der Ver- und Entsorgung  sowie zur Sicherung des Objektschutzes der 
                Löschwasserversorgung ist der Investor  verantwortlich.

2.3.          Flächen zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern gemäß
                § 9 (1) Abs. 25a BauGB

2.3.1 Auf den Flächen mit Pflanzgebot PF 2 sind Gehölzpflanzungen als Strauchpflanzungen 
durchsetzt mit mittel- und großkronigen Bäumen gemäß Pflanzliste vorzunehmen. Die
Pflanzabstände zwischen den Sträuchern werden mit 1,5 m festgeschrieben. Als 
Pflanzqualität für die Sträucher werden verpflanzte Sträucher h = 40 - 60 cm festgesetzt.
Baumpflanzungen sind mit einer Pflanzqualität Hochstamm 3 x verpflanzt, 
Stammumfang 10 - 12 cm vorzunehmen.

2.3.2 Auf den Flächen mit Pflanzgebot PF 1 ist eine zweireihige Strauchhecke mit einem 
Reihenabstand von 1m und einem Pflanzenabstand von 1,5 m gemäß Pflanzliste zu 
pflanzen. Als Pflanzqualität für die Sträucher werden verpflanzte Sträucher h = 40 - 60 cm 
festgesetzt. Innerhalb der Flächen sind zusätzlich mindestens 2 mittel- großkronige Bäume 
gemäß Pflanzliste zu pflanzen.

2.3.3 Auf den Flächen mit Pflanzgebot PF 3 ist in den bisher unbepflanzten Bereichen eine 
zweireihige Strauchhecke gemäß Pflanzliste mit einem Reihenabstand von 1m und einem 
Pflanzenabstand von 1,5 m gemäß Pflanzliste zu pflanzen. Bei Ausfall der vorhandenen 
Nadelgehölze sind diese Flächen ebenfalls mit einer Strauchhecke aufzufüllen.

2.3.4 Sämtliche Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen, zu schützen und zu erhalten. 
Ausgefallene Gehölze sind in gleicher Pflanzqualität zu ersetzen. Die Pflanzungen sind 
spätestens in der der Fertigstellung der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode (Frühjahr 
oder Herbst) zu realisieren. Die Fertigstellung ist der UNB des BLK anzuzeigen.

Pflanzliste
Groß bzw. großkronige Bäume (1.Ordnung)

Feldahorn - Acer campestre
Stieleiche - Quercus robur
Winterlinde - Tilia cordata
Hainbuche - Carpinus betulus

Mittelgroße bzw. mittelkronige Bäume ( 2. Ordnung)

Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus
Vogelkirsche - Prunus avium

Kleinbäume bzw. kleinkronige Bäume

Traubenkirsche - Prunus padus
Kornelkirsche - Cornus mas
Weißdorn - Crataegus monogyna
Holzbirne - Pyrus communis
Wildapfel - malus

Sträucher/ Heister
Feld-Ahorn - Acer campestre
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra
Eingriffliger Weißdorn - Crataegus monogyna
Roter Hartriegel - Cornus sancuinea
Europäisches Pfaffenhütchen - Euonymus europaeus
Hainbuche - Carpinus betulus
Gemeiner Schneeball - Viburum opulus
Gemeiner Liguster - Ligustrum vulgaris
Schlehe - Prunus spinosa
Haselnuß - Corylus avellana
Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Wildbrombeere - Rubus spec.
Wildhimbeere - Rubus idaeus

II.      Hinweise

Die Ausführung der Ersatzmaßnahmen sind mit der UNB des BLK abzustimmen und die Realisierung
ist anzuzeigen.
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Teil C: Vorhaben- und Erschließungsplan

1.

1.3.1.

2.

2.1.

2.5.

2.8.

3.

3.5.

9.

9.

15.

15.5.

15.13.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

eingeschränktes Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschossflächenzahl, als Höchstmaß

Grundflächenzahl

Firsthöhe, als Mindest- und Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grünflächen

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

eGE

1,0

0,73
7,5 mFH

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)

Teil D Immissionsquellen

Kartengrundlage: Auszug aus der Liegenschaftskarte ©GeoBasis-DE /
LVermGeo ST; [2025 A 18-8036780-2010]
Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo ST.

LKW-Stellplatz
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